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1  Einleitung

Die Zunahme von Trennungen und Scheidungen gehört seit meh-
reren Jahrzehnten zu den prägenden gesellschaftlichen Entwick-
lungen in der Schweiz. Ein wachsender Anteil von Kindern lebt 
nicht mehr mit beiden Elternteilen zusammen. Viele Familien 
erleben die Trennung als krisenhafte Phase, in der Unsicherhei-
ten, emotionale Belastungen und Konflikte auftreten. 

Während es den meisten Eltern gelingt, trotz der Trennung tragfä-
hige Lösungen für ihre Kinder zu finden, bleibt bei einem Teil der 
Familien das Konfliktniveau über längere Zeit auf einem hohen 
Niveau. In diesen Fällen entwickeln sich eskalierte Elternkon-
flikte, die sich durch eine hohe Konfliktintensität und eine lange 
Dauer auszeichnen. Es gelingt den getrennten Eltern dabei nicht, 
gemeinsam Regelungen zu finden und zum Wohl der Kinder mit-
einander zu kooperieren. Dies ist sowohl für die Eltern als auch 
für die Kinder mit erheblichen Belastungen verbunden.

Wie Forschungsergebnisse zeigen, gefährden anhaltende Eltern-
konflikte das Kindeswohl. Kinder werden Zeugen von Streitigkei-
ten, geraten in Loyalitätskonflikte oder übernehmen eine nicht 
altersgerechte Verantwortung für sich selbst, für ihre Geschwister 
und/oder für ihre Familien. Zudem beeinflussen Konflikte die 
Feinfühligkeit der Eltern und beeinträchtigen die Qualität der 
Eltern-Kind-Beziehung. Der Umgang mit eskalierten Elternkon-
flikten ist für Fachpersonen anspruchsvoll und führt bei Behör-
den und Gerichten oft zu komplexen und ressourcenintensiven 
Verfahren.

Vor diesem Hintergrund haben sich in der Schweiz die angeord-
nete Beratung und die angeordnete Mediation als spezifische 
Interventionen etabliert. Diese zielen darauf ab, die elterliche 
Kooperation zu stärken, destruktive Dynamiken zwischen den 
Eltern zu durchbrechen und das Kindeswohl zu sichern. Beide In-
terventionen sind zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen und 
finden in einem Zwangskontext statt: Eltern werden verpflichtet, 
an einem strukturierten Prozess teilzunehmen, der sie dabei 

unterstützen soll, ihre Kooperation zu verbessern und tragfähige 
Vereinbarungen zu Kinderbelangen zu entwickeln. Aufgrund 
ihrer Gemeinsamkeiten wird für die beiden Interventionen in 
diesem Leitfaden der Oberbegriff «angeordnete Konfliktbear-
beitung» verwendet. 

Eskalierte Elternkonflikte stellen Fachpersonen und Behörden 
vor erhebliche Herausforderungen. Sie verlangen ein differen-
ziertes Verständnis der Dynamiken zwischen den Eltern, der 
Auswirkungen auf die Kinder sowie der rechtlichen und orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen. Der vorliegende Leitfaden 
wurde auf der Grundlage des durch die Paul Schiller Stiftung 
finanzierten Forschungsprojekts «Angeordnete Konfliktbearbei-
tungen bei Elternkonflikten» erstellt und bietet eine praxisori-
entierte Grundlage für angeordnete Konfliktbearbeitungen im 
Kindesschutz. Er richtet sich insbesondere an Fachpersonen, die 
Konfliktbearbeitungen anbieten, und an Behördenmitglieder. 
Der Forschungsbericht ist abrufbar unter  
bfh.ch/leitfaden-angeordnete-konfliktbearbeitung.

Die Empfehlungen beziehen sich auf die Anordnung von Kon-
fliktbearbeitungen, deren methodische Ausgestaltung, die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden und Berater*innen bzw. 
Mediator*innen sowie die Weiterentwicklung der Angebote. Sie 
bieten einen Orientierungsrahmen, der an lokale Strukturen und 
die Komplexität der Einzelfälle angepasst werden muss. Fallbezo-
genen Einschätzungen kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu.

Der Leitfaden gibt einen kompakten Überblick über die Merkmale 
eskalierter Elternkonflikte, die rechtlichen Grundlagen sowie die 
zentralen Interventionsformen angeordneter Beratung und Medi-
ation. Er zeigt auf, wann die Anordnung von Konfliktbearbeitun-
gen sinnvoll ist, wie Kinder fachlich sorgfältig einbezogen werden 
können, und weshalb die Ausgestaltung der Zusammenarbeit 
zwischen KESB und Fachpersonen entscheidend ist. 

https://www.bfh.ch/de/aktuell/news/2026/angeordnete-konfliktloesung/
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2  Eskalierte Elternkonflikte bei Trennungen als Herausforderung

Trennungen stellen Familien vor grosse Herausforderungen. 
Während viele Eltern mit der Zeit ihre neue Rolle nach der 
Trennung finden, geraten andere in anhaltende oder eskalierende 
Konflikte, die die Kommunikation blockieren und das Wohl der 
Kinder beeinträchtigen. 

Dieses Kapitel gibt einen kompakten Überblick darüber, welche 
Eigenschaften eskalierte Elternkonflikte aufweisen, wie sie sich 
typischerweise entwickeln und welche Auswirkungen sie auf Kin-
der haben. Diese Grundlagen helfen Fachpersonen, Konfliktdy-
namiken frühzeitig zu erkennen und die Indikation für geeignete 
Interventionsformen einzuschätzen.

2.1 Merkmale eskalierter Elternkonflikte
Merkmale von Elternkonflikten sind destruktive Kommunika-
tionsmuster, Ohnmachtsgefühle, anhaltender Stress, negative 
Gefühle gegenüber dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, die Dämo-
nisierung dieser Person, der Einbezug der Kinder in den Konflikt 
und die mangelnde Beachtung der Bedürfnisse der vom Konflikt 
betroffenen Kinder (van Lawick & Visser, 2017, S. 20; Voll et al., 
2008, S. 28–29). 

Als spezifische Formen von Trennungs- und Scheidungskonflik-
ten werden im Fachdiskurs Hochstrittigkeit bzw. Hochkonflikthaf-
tigkeit beschrieben. Diese Konflikte zeichnen sich dadurch aus, 
dass es den Eltern über längere Zeit nicht gelingt, gemeinsam 
Vereinbarungen in Bezug auf das Kind zu entwickeln. Typische 
Anhaltspunkte für Hochstrittigkeit oder Hochkonflikthaftigkeit 
sind Machtkämpfe, feindselige Äusserungen, Vorwürfe, Anschul-
digungen und das Misslingen oder gar Sabotieren gemeinsa-
mer Lösungsentwicklungen. Hinzu kommen ein tiefgreifender 
Vertrauensverlust, Gefühle der Ohnmacht und Perspektivlosigkeit 
sowie die Instrumentalisierung der Kinder. Charakteristisch ist 
zudem, dass das soziale Umfeld – einschliesslich involvierter 
Fachpersonen, Behörden und Gerichte – in die Auseinanderset-
zungen einbezogen wird (Dietrich et al., 2010; Fichtner et al., 
2010; van Lawick & Visser, 2017; Voll et al., 2008).

Im vorliegenden Leitfaden wird der Begriff eskalierte Elternkon-
flikte verwendet. Eskalierte Elternkonflikte umfassen Hochstrit-
tigkeit und Hochkonflikthaftigkeit, aber auch weniger gravieren-
de Formen von Elternkonflikten. Mit eskalierten Elternkonflikten 
sind Konflikte gemeint, die über eine längere Zeit mit einer 
gewissen Intensität andauern, für die betroffenen Eltern und/oder 
Kinder eine Belastung darstellen und bei denen es den Eltern 
nicht gelingt, gemeinsam Regelungen zu finden und zum Wohl 
der Kinder zu kooperieren. 

2.2 Eskalationsstufen von Elternkonflikten
Zur Einschätzung der Konflikthaftigkeit sind Stufenmodelle hilf-
reich. Alberstötter (2012) hat mit Orientierung an Glasl ein drei-
stufiges Eskalationsmodell zur Einschätzung von Elternkonflikten 
entwickelt, das unten dargestellt ist. Bei der ersten Konfliktstufe 
handelt es sich um eine kurze Konfliktepisode. Bei der zweiten 
und dritten Stufe besteht im Verständnis der Verfasser*innen ein 
eskalierter Elternkonflikt mit einer längeren Dauer und hohen 
Intensität. 
 
Tabelle 1: Dreistufiges Eskalationsmodell für Elternkonflikte 
(nach Alberstötter, 2012, S. 36)

Auf der ersten Stufe verhärten sich die Positionen und das 
Denken der Eltern polarisiert sich. Oft kommt es zu Schuldzuwei-
sungen und verbalen Angriffen. Die Eltern verfügen jedoch über 
Ressourcen, die sich deeskalierend auswirken: Die Wichtigkeit 
einer guten Elternbeziehung ist ihnen bewusst und das Wohl des 
Kindes stellt ein gemeinsames Interesse dar. Die Eltern hoffen, 
dass sie den Konflikt durch Gespräche beilegen können, und 
halten sich mehrheitlich an Fairnessregeln (Alberstötter, 2012, S. 
32–33). 

Auf der zweiten Stufe gewinnt der Konflikt an Schärfe. Es werden 
weitere Personen wie die Kinder, Verwandte und Fachpersonen in 
den Konflikt einbezogen und der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin 
wird vor diesen anderen Personen schlecht dargestellt. Insbeson-
dere Kinder geraten hier in Loyalitätskonflikte (ebd., S. 33–34).

Auf der dritten Stufe herrscht ein Beziehungskrieg. Die Konflikt-
parteien empfinden starke negative Gefühle wie Hass und Ekel 
dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin gegenüber. Direkte Begeg-
nungen werden vermieden. Hinzu kommt ein Bedürfnis nach Ra-
che und aktiver Destruktion. Verleumdungen, Verdächtigungen 
und pathologisierende Etikettierungen oder Gewaltanwendung 
sollen den Gegner, die Gegnerin schädigen. Der Kampf wird ohne 
Rücksicht auf Dritte geführt, die Kinder werden zum Spielball der 
Parteiinteressen (ebd., S. 34–36). 

1. Stufe: Zeitweilig 
gegeneinander 
gerichtetes Reden 
und Tun

2. Stufe: Verletzen-
des Agieren und 
Ausweitung des 
Konfliktfeldes

3. Stufe: «Bezie-
hungskrieg –
Kampf um jeden 
Preis»

	– kurze Konflikt-
episoden

	– niedrige emotio-
nale Intensität

	– vielfältige 
Ressourcen der 
Konfliktparteien

	– geringe Grösse 
des Konflikt-
systems

	– Konflikt als  
Dauerzustand

	– Konfliktbeschleu-
nigung

	– Emotionali-
sierung

	– wechselseitige 
Ablehnung und 
Verletzung

	– Ausweitung des 
Konfliktsystems

	– starke negative 
Gefühle (Hass, 
Verzweiflung, 
Ekel)

	– Kontaktvermei-
dung

	– Absicht, die 
andere Konflikt-
partei durch 
Verleumdungen, 
Drohungen oder 
Gewalthandlun-
gen zu schädigen

	– rücksichtslose 
Instrumentali
sierung Dritter
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Während die Eltern auf der ersten Eskalationsstufe noch mitein-
ander kooperieren und auf eine einvernehmliche Lösung hoffen, 
ist die Beziehung der Konfliktparteien in der zweiten Stufe derart 
negativ beeinträchtigt, dass eine aussenstehende Person, zum 
Beispiel ein*e Berater*in oder ein*e Mediator*in, die elterlichen 
Parteien bei der Konfliktbeilegung unterstützen muss. Auf der 
letzten Eskalationsstufe können sich die Eltern eine konstruktive 
Lösung mit dem anderen Elternteil kaum noch vorstellen. Hier 
müssen machtvolle Dritte, zum Beispiel Behörden, in die Kon-
fliktregelung eingreifen (Glasl, 1999, S. 280; van Lawick & Visser, 
2017, S. 19).

2.3	 Auswirkungen elterlicher Konflikte auf Kinder
Elternkonflikte wirken sich auf unterschiedliche Weise auf Kinder 
aus: Kinder werden Zeugen von Konflikten und werden in Kon-
flikte involviert. Weiter wird die Eltern-Kind-Beziehung sowie das 
Erziehungsverhalten durch den Elternkonflikt negativ beeinflusst 
(van Lawick & Visser, 2017, S. 15). 

Wenn Kinder Elternkonflikte unmittelbar miterleben müssen, 
wühlt sie dies emotional auf und destabilisiert ihre emotionale 
Sicherheit (Zemp & Bodenmann, 2015, S. 9). Dies ist mit einer 
Überforderung verbunden, die zu einer Vernachlässigung wich-
tiger Entwicklungsaufgaben bzw. zu einer Entwicklungsverzöge-
rung führen kann (ebd., S. 7). 

Aufgrund der Belastung durch den Konflikt können die Eltern 
ihren Kindern weniger gut Empathie entgegenbringen und fein-
fühlig auf ihre Bedürfnisse reagieren (Dettenborn, 2013, S. 231; 
Euteneuer & Kerschgens, 2023, S. 150; Walper & Fichtner, 2013, 
S. 97, 101). 

Die mangelnde elterliche Feinfühligkeit dürfte sich insbeson-
dere auf die Entwicklung von Kleinkindern auswirken und die 
Entwicklung einer sicheren Bindung negativ beeinflussen (Zemp 
& Bodenmann, 2015, S. 17). 

Weiter haben die Elternkonflikte negative Auswirkungen auf das 
Erziehungsverhalten: Negative Emotionen, die wegen der Eltern-
konflikte entstehen, fliessen oft in die Interaktion mit dem Kind 
ein – inkonsistente und harsche Reaktionen werden wahrschein-
licher (Walper & Fichtner, 2013, S. 101). 

In der Literatur werden die folgenden negativen Auswirkungen 
von Elternkonflikten auf Kinder bzw. Jugendliche erwähnt: 

	– externalisierendes Problemverhalten wie Aggressionen,
	– internalisierendes Problemverhalten wie Rückzug,
	– verminderter Schulerfolg,
	– Beeinträchtigung des Selbstbewusstseins und sozialer Kompe-
tenzen,

	– erhöhtes Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen,
	– geringere Qualität späterer Liebesbeziehungen (Walper & Ficht-
ner, 2013, S. 97; Zemp & Bodenmann, 2015, S. 4).

In den ersten Monaten nach einer Trennung sind die meisten Kin-
der einem hohen Konfliktniveau zwischen den Eltern ausgesetzt, 
was regelmässig mit emotionalen Belastungen einhergeht. Nimmt 
das Konfliktniveau im Verlauf der Zeit ab, reduziert sich auch das 
Gefährdungspotenzial für die Kinder, sodass sich die elterlichen 
Auseinandersetzungen kaum noch negativ auf ihre Entwicklung 
auswirken (Euteneuer & Kerschgens, 2023, S. 100; Zemp & 
Bodenmann, 2015, S. 14). Schwere und chronifizierte Konflikte 
bergen hingegen ein deutlich erhöhtes Risiko für eine längerfristi-
ge Beeinträchtigung des Kindeswohls (ebd., S. 19).

Eskalierte Elternkonflikte stellen für Kinder eine erhebliche 
Belastung dar. Besonders hilfreich ist für sie eine altersgerech-
te Einordnung des Geschehens sowie eine Unterstützung im 
Umgang mit ihren Emotionen. Grundsätzlich liegt diese Aufgabe 
bei den Eltern. Sind diese nicht in der Lage, den Bedürfnissen 
ihrer Kinder ausreichend gerecht zu werden, kommt der professi-
onellen Unterstützung der Kinder – ergänzend zur Arbeit mit den 
Eltern – eine besondere Bedeutung zu (Gerber, 2011; Loschky, 
2011; van Lawick & Visser, 2017).
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3  Rechtliche Grundlagen zur angeordneten Konfliktbearbeitung  
	 im Kindesschutz

Die rechtlichen Grundlagen bilden den Rahmen für die Bear-
beitung von Elternkonflikten, da sie festlegen, wie die elterliche 
Verantwortung nach einer Trennung geregelt wird und welche 
Interventionen Behörden einsetzen können, um das Kindeswohl 
zu schützen.

Mit der Einführung der gemeinsamen elterlichen Sorge als 
Regelfall im Jahr 2014 teilen die meisten Eltern auch nach einer 
Trennung gemeinsam die Verantwortung für ihre Kinder (Stutz et 
al., 2022, S. 22). Die getrennten Eltern müssen sich dabei über die 
Betreuung, die Obhut, das Besuchsrecht und Alltagsfragen, die 
ihre Kinder betreffen, verständigen. Dies ist mit Anforderungen 
an die Kooperationsfähigkeit und Konfliktbewältigungskompe-
tenz der Eltern verbunden (Lutz & Frigg, 2017; Stutz et al., 2022).

Eine in der Schweiz verbreitete Intervention bei Konflikten rund 
um die Ausgestaltung der gemeinsamen Betreuungsverantwor-
tung ist die Errichtung einer sogenannten Besuchsrechtsbei-
standschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB (s. Anhang «gesetzliche 
Grundlagen»). Dabei wird eine Berufsbeistandsperson mit dem 
Auftrag eingesetzt, die Eltern bei der Planung und Umsetzung des 
persönlichen Verkehrs zu unterstützen. Gelingt die Umsetzung 
des Auftrags und wird die Konfliktlösungskompetenz und Selbst-
wirksamkeit der Eltern gefördert, entsteht durch die Besuchs-
rechtsbeistandschaft für die Beteiligten ein Mehrwert. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass die Besuchsrechtsbeistandschaft 
häufig selbst zum Gegenstand anhaltender Konflikte wird. In der 

Folge können die damit verbundenen Ziele nicht erreicht werden. 
Vor diesem Hintergrund rücken alternative Interventionsformen 
wie die angeordnete Beratung und angeordnete Mediation in den 
Fokus. Sie beinhalten das Potenzial, die elterlichen Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeiten zu stärken und destruktive 
Konfliktdynamiken zu durchbrechen.

Eine Beratung oder Mediation kann vom Zivilgericht im Rahmen 
eines Eheschutz- oder Scheidungsverfahrens oder von einer 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Weisung angeord-
net werden, wenn der Elternkonflikt zu einer Gefährdung des 
Kindeswohls führt. Es handelt sich dabei um eine zivilrechtliche 
Kindesschutzmassnahme. Der Fokus liegt klar auf dem Wohl des 
Kindes. Mit einer Anordnung ist ein Zwangskontext verbunden: 
Die Eltern werden aufgrund einer behördlichen oder gerichtli-
chen Verfügung zur Teilnahme verpflichtet.

Anhand der Darstellung unten wird ersichtlich, welche Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grundlagen (s. Anhang «gesetzliche 
Grundlagen») bestehen, um eine Konfliktbearbeitung im Rahmen 
eines Kindesschutzverfahrens bei einer Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde und eines Scheidungs- oder Eheschutzverfah-
rens beim Zivilgericht anzuordnen. Ergänzend ist festzuhalten, 
dass Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden eine Konfliktbe-
arbeitung in der Praxis auch ohne vorgängige Abklärung durch 
einen Sozialdienst oder eine Fachstelle mittels eines verfahrens-
leitenden Entscheides anordnen.

Abbildung 1: Gesetzliche Grundlagen zur Anordnung einer Konfliktbearbeitung 
(angepasste Darstellung aus Hasler-Arana et al., 2025, S. 5)

Aufforderung 
Mediation
Art. 314  
Abs. 1 + 2 
ZGB

Anordnung
Konflikt- 
bearbeitung
Art. 307  
Abs. 3 ZGB

Anordnung
Konflikt- 
bearbeitung
Art. 307  
Abs. 3 ZGB

Aufforderung 
Mediation
Art. 297  
Abs. 2 ZPO

Empfehlung 
Mediation
Art. 214  
Abs. 1 ZPO

freiwillige 
Konflikt-
bearbeitung

freiwillige 
Konflikt- 
bearbeitung

Empfehlung 
Konflikt-
bearbeitung

Abklärungsauftrag an Sozialdienst/Fachstelle Abklärung →
Konfliktbearbeitung? Wenn ja:

Gefährdung des Kindeswohls

nein
Konflikt- 

bearbeitung?
Wenn ja:

ja
bzw. 

Verdacht

Meldung an die KESBfreiwillige Konflikt-
bearbeitung

selbstmotiviert oder 
empfohlen von den 
KESB, Gerichten, 
Sozialberatungen, 
Abklärungsstellen, 
anderen Stellen 
(ohne behördlichen 
Auftrag)

elterliche Konflikte, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährden können

Antrag für Konfliktbearbeitung im Rahmen von Zivilverfahren 
über Gericht
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4  Angeordnete Mediation und angeordnete Beratung als  
	 Interventionsansätze

In diesem Kapitel werden die angeordnete Mediation und die 
angeordnete Beratung vorgestellt. Einleitend kann dabei festge-
halten werden, dass eine trennscharfe Abgrenzung zwischen den 
beiden Interventionsformen auf der Grundlage der Fachliteratur, 
der Konzepte von Fachorganisationen sowie der Ergebnisse der 
Studie, die diesem Leitfaden zugrunde liegen, nicht möglich ist, 
da sich ihre methodischen Zugänge und Zielsetzungen über-
schneiden. Deshalb werden zunächst die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der beiden Angebote herausgearbeitet.

4.1 Gemeinsamkeiten zwischen der angeordneten Bera-
tung und der angeordneten Mediation
In beiden Verfahren arbeiten Fachpersonen – meist aus der 
Sozialen Arbeit oder der Psychologie – auf der Basis klar definier-
ter Aufträge, die von Gerichten oder Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden erteilt werden. Sowohl Mediationen wie auch 
Beratungen werden mit dem Ziel angeordnet, strittige Eltern 
dabei zu unterstützen, tragfähige Vereinbarungen für die Betreu-
ung und Erziehung ihrer Kinder zu entwickeln (Hasler-Arana et 
al., 2025; Jenzer et al., 2018; Keil de Ballón, 2018; Lutz & Frigg, 
2017; Pfister-Wiederkehr, 2021). Weiter wird eine Verbesserung 
der elterlichen Kommunikation, eine Konfliktreduktion und eine 
Stärkung der elterlichen Kooperation angestrebt. 

Bei der angeordneten Beratung und der angeordneten Mediation 
handelt es sich um prozessgeleitete, dialogorientierte Verfah-
ren, die auf den Prinzipien der Eigenverantwortung der Eltern, 
der Allparteilichkeit der Fachperson sowie der konsequenten 
Orientierung am Kindeswohl beruhen. Beide Interventionen kom-
binieren beratende, mediative und psychoedukative Elemente: 

	– beratende Elemente 
Die Eltern werden darin unterstützt, ihre Situation zu verste-
hen, Verantwortung zu übernehmen und Handlungsoptionen 
zu entwickeln.  

	– mediative Elemente 
Die Interventionen ermöglichen eine strukturierte Kommuni-
kation zwischen den Eltern und fördern die Aushandlung von 
Vereinbarungen.  

	– psychoedukative Elemente 
Fachpersonen vermitteln den Eltern unter anderem Wissen 
über kindliche Bedürfnisse, Trennungsdynamiken und Kom-
munikationsmechanismen. 

Die Fachperson übernimmt bei angeordneten Konfliktbearbeitun-
gen eine prozessleitende und reflexiv unterstützende Rolle. Sie 
gestaltet das Setting, strukturiert den Ablauf und schafft Transpa-
renz hinsichtlich des Auftrags, der Dauer, der Finanzierung und 
der Schweigepflicht. Gleichzeitig hält sie den Fokus konsequent 
auf das Wohl der Kinder gerichtet. Grundlage ihres Handelns ist 
eine ressourcen- und lösungsorientierte Haltung, die Eltern darin 
bestärkt, Verantwortung zu übernehmen, ihre Kommunikations-
muster zu reflektieren und gemeinsam Vereinbarungen zu ent-
wickeln. Im Zentrum stehen zukunftsgerichtete Absprachen zur 
Organisation der elterlichen Betreuung – nicht die Aufarbeitung 
vergangener Beziehungskonflikte (Dietrich et al., 2010; Hasler-
Arana et al., 2025; Keil de Ballón, 2018; Krabbe, 2008; Krabbe & 
Thomsen, 2017; Menne, 2011; Pfister-Wiederkehr, 2021).

Die beiden Interventionen teilen zentrale Merkmale und beruhen 
auf denselben psychosozialen Wirkmechanismen, die in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind. 

Tabelle 2: Merkmale angeordneter Konfliktbearbeitungen

Fokus auf Eltern-
kooperation 

Ziel ist die Wiederherstellung oder  
Entwicklung einer kooperativen Eltern-
beziehung im Sinne einer «Arbeits- 
allianz» zum Wohl des Kindes.

kindfokussierte 
Haltung

Aushandlungen und Entscheidungen 
orientieren sich konsequent an den 
Bedürfnissen und dem Wohl des Kindes, 
nicht an den Interessen der Eltern. 

Allparteilichkeit 
und Neutralität  
der Fachperson 

Die Fachperson wahrt eine vermittelnde 
Haltung, die beiden Eltern gleiche Ver-
antwortung und Gestaltungsspielräume 
zugesteht. Zudem steht die Fachperson 
Inhalten und Lösungen grundsätzlich 
neutral gegenüber, jedoch mit der Ein-
schränkung, dass das Wohl des Kindes 
berücksichtigt sein muss.

Ressourcen-  
und Zukunftsorien-
tierung

Im Zentrum steht die Aktivierung 
vorhandener elterlicher Kompetenzen. 
Die Konfliktbearbeitung ist konsequent 
zukunftsgerichtet.

strukturierte  
Prozessgestaltung 

Beide Verfahren folgen klaren Prozess-
phasen (Auftragsklärung, Themenbe-
stimmung, Bearbeitung, Vereinbarung, 
Abschluss) und finden in einem verbind-
lichen Rahmen statt.

Förderung einer 
konstruktiven  
Kommunikation 

Die Eltern werden von der Fachperson 
darin unterstützt, sich über Kinderbelan-
ge konstruktiv auszutauschen. 
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4.2 Charakterisierung der beiden Interventionsansätze
Im Folgenden wird zuerst die angeordnete Mediation und danach 
die angeordnete Beratung charakterisiert.

Die angeordnete Mediation ist eine spezifische Form der 
Familienmediation, bei der ein*e Mediator*in als unabhängige 
Drittperson in familiären Konflikten vermittelt. Sie wird von einer 
Kindes- oder Erwachsenenschutzbehörde oder einem Zivilgericht 
aufgrund einer festgestellten Kindeswohlgefährdung verpflich-
tend angeordnet und findet somit in einem Zwangskontext statt 
(Lutz, 2018, S. 21). Mögliche Themen einer angeordneten Mediati-
on sind Besuchs- und Ferienregelungen, Schulentscheidungen 
und Erziehungsfragen (ebd.). Das zentrale Ziel besteht darin, die 
elterlichen Konflikte so weit zu reduzieren, dass die Kindeswohl-
gefährdung aufgehoben oder zumindest deutlich verringert wird 
(ebd., S. 25).

In der angeordneten Mediation gelten grundsätzlich die üblichen 
Arbeitsprinzipien und Grundhaltungen der Mediation. Zentral 
sind dabei Allparteilichkeit, Zukunftsorientierung, Transparenz 
und Informiertheit der Konfliktparteien (etwa hinsichtlich ihrer 
Rechte und Pflichten), die Handlungsautonomie der Beteiligten 
sowie die Vertraulichkeit des Verfahrens (ebd., S. 18–19). 

Im Rahmen der Studie, die diesem Leitfaden zugrunde liegt, 
haben sich Mediator*innen auch zu den fachlichen Grundlagen 
der angeordneten Mediation geäussert. Die meisten interviewten 
Mediator*innen beziehen sich auf die berufsethischen Leitlinien 
der Mediation der Fédération Suisse Mediation (FSM; vgl. media-
tion-ch.org/downloads «Leitlinien»), die mediative Haltung und 
die Grundprinzipien der Mediation: Allparteilichkeit, Neutralität, 
Ergebnisoffenheit, Wertschätzung, Prozessgestaltung/Struktur. 

Zentral für alle interviewten Mediator*innen ist die Orientierung 
an einem Phasenmodell, das den Ablauf und die Struktur für den 
Mediationsprozess vorgibt. Es können dabei die folgenden vier 
Hauptphasen voneinander unterschieden werden: 

	– evtl. Vorlaufphase 
Einzelvorgespräche mit den Elternteilen zur Vorbereitung auf 
die Mediation (Beziehungsaufbau, einen geschützten Raum 
schaffen, elterliche Perspektive auf die Konflikte einholen, 
Alternativen zur Mediation thematisieren)

	– Anfangsphase 
Auftragsklärung und Informationen zu den Rahmenbedin-
gungen (Vorgaben der KESB thematisieren, Berichterstattung, 
Vertraulichkeit und Rolle der Fachperson klären), elterliche 
Sichtweisen auf den Konflikt abholen und eine Themenliste 
erstellen

	– Arbeitsphase 
vertiefte Arbeit an den Themen, indem Bedürfnisse heraus-
gearbeitet und ein Perspektivenwechsel herbeigeführt wird, 
Regelungen vereinbaren und Regelungen im elterlichen Alltag 
ausprobieren

	– Abschlussphase 
(Teil-)Vereinbarungen formulieren, abschliessen und oft frei-
willige Weiterführung der Mediation

Der von den interviewten Fachpersonen mehrfach erwähnte Per-
spektivenwechsel als Ziel der Mediation ist eng mit der Haltung 
der Fachpersonen verknüpft, dass es keine objektive Wahrheit 
gibt, sondern nur verschiedene Perspektiven auf die soziale 
Wirklichkeit.

In der angeordneten Beratung steht im Vordergrund, dass die 
Eltern mit Unterstützung der Beratungsperson strittige Themen 
rund um die Kinderbelange klären (Banholzer et al., 2012, S. 115). 
Die meisten Berater*innen aus der Studie schildern, dass die 
Eltern in die Verantwortung genommen und als Expert*innen 
für die Lösung angesehen werden. Das Hauptziel der Beratung 
besteht darin, dass die Eltern zu Gunsten der Kinder Vereinba-
rungen treffen. Zudem kann – ähnlich wie in der angeordneten 
Mediation – das Ziel verfolgt werden, die Kommunikation zwi-
schen den Eltern zu verbessern, um den Konflikt auf diese Weise 
zu reduzieren (Jacob, 2019, S. 309).

Hinsichtlich der Prinzipien und Grundhaltungen bestehen 
zwischen der angeordneten Mediation und der angeordneten 
Beratung deutliche Gemeinsamkeiten. Die Allparteilichkeit der 
Fachperson ist auch für das Gelingen des Beratungsprozesses zen-
tral (ebd., S. 311). Eine weitere Gemeinsamkeit beider Interventi-
onen: Im Mittelpunkt steht die Gestaltung der Zukunft; Vergange-
nes wird nur dann aufgearbeitet, wenn dies für die Entwicklung 
von Vereinbarungen erforderlich ist (ebd., S. 313). Zudem gilt 
auch in der angeordneten Beratung die Grundhaltung, dass die 
Eltern möglichst selbstbestimmt handeln sollen. Entsprechend 
gibt die Beratungsperson keine Problemlösungen vor (Banholzer 
et al., 2012, S. 116).
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Neben den Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch Unterschiede 
zwischen den beiden Ansätzen: In der angeordneten Beratung 
können die Fachpersonen ihre eigenen fachlichen Einschätzun-
gen und Meinungen einbringen, wenn dies zum Wohl des Kindes 
angezeigt ist. Banholzer et al. (2012, S. 116) vertreten sogar 
die Meinung, dass bei einer fehlenden Einigung der Eltern die 
Beratungsperson ihre Einschätzung dem Gericht bzw. der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde mündlich mitteilen soll. Im 
Gegensatz dazu wird in der Mediation mehrheitlich die Haltung 
vertreten, dass Mediator*innen beim Abschluss der Mediation 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder dem Gericht le-
diglich eine Art Ergebnisprotokoll zustellen und keine fachlichen 
Einschätzungen vornehmen (Lutz & Frigg, 2017, S. 14).

4.3 Empfehlungen zur methodischen Gestaltung ange-
ordneter Konfliktbearbeitungen
Der in der Praxis umgesetzte Methodenmix, bei dem Beratungs- 
und Mediationsmethoden sowie psychoedukative Elemente 
miteinander kombiniert werden, bewährt sich im Umgang mit 
eskalierten Elternkonflikten. Während die Mediation tendenziell 
stärker auf die Verbesserung der Kommunikation und Koopera-
tion der Eltern abzielt, stehen in der Beratung die Stärkung der 
elterlichen Verantwortung und die Entwicklung konkreter Ver-
einbarungen tendenziell mehr im Fokus. Beide Ansätze ergänzen 
sich auf eine sinnvolle Art und Weise. Eine wichtige Erweiterung 
dazu sind psychoedukative Elemente zur Wissensvermittlung 
und Sensibilisierung der Eltern.

Bei angeordneten Konfliktbearbeitungen müssen die methodi-
sche Vorgehensweise und das Setting dem Konfliktniveau und 
den elterlichen Kompetenzen angepasst werden. Dabei stehen 
neben dem klassischen Setting vor Ort mit einer Fachperson und 
den Eltern auch andere Settings wie Online-Termine, Shuttle-
Gespräche und die Co-Beratung bzw. Co-Mediation zur Auswahl. 

Auf der methodischen Ebene ist die Prozessgestaltung ein zen-
traler Wirkfaktor. Eine klare, direktive Prozessgestaltung der 
Fachpersonen führt im Erfolgsfall dazu, dass die Eltern wieder 
in einen produktiven kommunikativen Austausch miteinander 
kommen und Kinderthemen gemeinsam und verbindlich regeln. 
Fachpersonen sollten Gespräche klar strukturieren, Regeln 
(durch-)setzen, bei Regelverletzungen konsequent intervenieren 
und die Kommunikation der Eltern so steuern, dass destruktive 
Kommunikationsmuster unterbrochen werden. Umgekehrt kann 
eine eher zurückhaltende oder unstrukturierte Prozessgestaltung 
und eine nicht konsequent allparteiliche Haltung die Konfliktdy-
namik zwischen den Eltern verstärken. 

Eine allparteiliche und neutrale Haltung der Fachpersonen 
ist essenziell, damit sich beide Elternteile abgeholt fühlen, ein 
geschützter Rahmen entstehen kann und sich die Eltern trotz 
einer emotional belastenden Situation auf den Prozess einlassen 
können. Eine wertschätzende, anerkennende und transparente 
Haltung der Fachpersonen bildet die Grundlage für einen vertrau-
ensvollen Dialog der elterlichen Parteien. In diesem Zusammen-
hang sind auch sprachliche, kulturelle und geschlechterbezogene 
Aspekte zu beachten, um die Allparteilichkeit der Fachperson 
sicherzustellen und Missverständnisse möglichst zu vermeiden.

Empfehlung zur methodischen Gestaltung von  
Konfliktbearbeitungen
Fachpersonen sollten den Prozess klar strukturieren und direktiv 
führen, damit die Eltern trotz des Konflikts und der damit ver-
bundenen Belastungen wieder in einen konstruktiven Austausch 
kommen. Berater*innen bzw. Mediator*innen sollten konse-
quent allparteilich, wertschätzend und transparent auftreten 
und dabei sprachliche, kulturelle und geschlechterbezogene 
Aspekte berücksichtigen.
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5  Einbezug der Kinder in angeordnete Konfliktbearbeitungen
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Der Einbezug der Kinderperspektive ist ein zentraler Bestandteil 
angeordneter Konfliktbearbeitungen, da er sowohl dem Schutz 
des Kindeswohls als auch der Umsetzung des kindlichen Parti-
zipationsrechts dient. Deshalb widmet sich dieses Kapitel den 
Grundlagen und Empfehlungen zum Einbezug von Kindern in 
angeordneten Konfliktbearbeitungen.

5.1 Grundlagen zum Einbezug von Kindern
Angeordnete Konfliktbearbeitungen bei Elternkonflikten zeich-
nen sich durch die Fokussierung auf das Kindeswohl und durch 
die parteiliche Rolle der Fachpersonen für die betroffenen Kinder 
aus (Hasler-Arana et al., 2025; Pfister-Wiederkehr, 2021). Dies 
stellt nicht nur das Kindeswohl sicher, sondern wahrt auch das 
Recht der Kinder auf Partizipation (s. Jenzer et al., 2024). Ent-
scheidend ist, dass die konkrete Ausgestaltung der Partizipation 
den jeweiligen Rahmenbedingungen, dem Konfliktniveau, den el-
terlichen Ressourcen, der Reife und der Belastbarkeit der Kinder 
angepasst wird. Deshalb muss im Einzelfall geprüft werden, wie 
die Perspektive der Kinder einbezogen wird und wie deren Recht 
auf Partizipation umgesetzt wird.

Alle Beteiligten – einschliesslich der Eltern – sollten im Rahmen 
der angeordneten Konfliktbearbeitung gemeinsam über die Frage 
reflektieren, wann und in welcher Form Partizipationsmöglich-
keiten für die Kinder geschaffen werden. Dabei gilt es einerseits 
sicherzustellen, dass das Recht der Kinder auf eine kindgerechte 
Beteiligung gewahrt bleibt, und andererseits zu vermeiden, dass 
Kinder Verantwortung für die Konfliktlösung ihrer Eltern über-
nehmen müssen. Der Einbezug soll für die Kinder eine positive 
und stärkende Erfahrung darstellen, und zwar ohne zusätzliche 
Belastungen oder Verschärfung von Loyalitätskonflikten (Hasler-
Arana et al., 2025; Lutz, 2019; Pfister-Wiederkehr, 2021; van 
Lawick & Visser, 2017). 

Die Partizipation muss dabei nicht ausschliesslich in direkter In-
teraktion mit Fachpersonen erfolgen: Eltern können gezielt darin 
gestärkt werden, die Perspektive ihrer Kinder selbst einzubezie-
hen. In der Praxis wird zwischen einem indirekten und einem 
direkten Einbezug des Kindes unterschieden (vgl. Schreiner, o. J.; 
vgl. Stange, 2002): 

a) indirekter Einbezug über die Eltern 
	– Die Fachperson bezieht die Kinder indirekt in die Konfliktbear-
beitung ein, indem sie sie thematisiert und den Eltern Fragen 
stellt; möglich ist auch eine symbolische Präsenz der Kinder, 
zum Beispiel durch ein Foto.

	– Die Eltern werden als Expert*innen für ihre Kinder dabei 
unterstützt, die kindliche Perspektive einzunehmen und die 
Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und Interessen ihrer Kinder in 
die Entwicklung von Vereinbarungen einzubeziehen. 

b) direkter Einbezug im Rahmen der Intervention 
	– Die Fachpersonen treten mit einem klar definierten Auftrag mit 
den Kindern in geeigneter Form in Kontakt.

	– Die Kinder werden altersgerecht über die Intervention, ihre 
Zielsetzung (z. B. Verbesserung der Elternkommunikation), die 
Ergebnisse und ihre eigenen Rechte informiert.

	– Wünsche, Bedürfnisse, Meinungen und Sorgen der Kinder, die 
mit der Trennung der Eltern zu tun haben, werden in Erfahrung 
gebracht und bei Entscheidungen berücksichtigt.

5.2 Empfehlungen zum Einbezug von Kindern
Ein zentraler Wirkfaktor angeordneter Konfliktbearbeitungen ist 
die konsequente Fokussierung auf die Kinder, die Zukunft und 
die klare Trennung zwischen der Eltern- und der Paarebene. Die 
Kindsfokussierung sollte konsequent umgesetzt werden. Dies 
bedeutet, dass kindliche Bedürfnisse ins Zentrum der Interventi-
on gerückt werden.

Die Perspektive der Kinder wird in der Praxis angeordneter 
Konfliktbearbeitungen meistens indirekt einbezogen und nur 
selten direkt. Die Kinder werden indirekt einbezogen, indem die 
Fachperson den Eltern Fragen über ihre Kinder stellt. Eine andere 
Möglichkeit ist die symbolische Anwesenheit der Kinder, zum 
Beispiel auf einem Foto.

Bei einem direkten Einbezug tritt die Fachperson mit den Kin-
dern in Kontakt. Das Spannungsverhältnis zwischen direktem 
Einbezug und Schutz der Kinder wird in der Praxis kontrovers 
diskutiert. Ein direkter Einbezug setzt eine sorgfältige Abwägung, 
eine altersgerechte Gestaltung, hohe methodische Kompetenzen 
und letztlich auch finanzielle Ressourcen voraus. Als Weiterent-
wicklungspotenzial ist zu überlegen, in welchen Situationen ein 
direkter Einbezug der Kinder empfehlenswert ist, um Eltern für 
die Sichtweise und Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren.

Empfehlung zum Einbezug von Kindern
Es gilt, den Fokus konsequent auf die Kinder und die Zukunft  
zu richten. Die kindliche Perspektive ist systematisch einzube-
ziehen. Ein direkter Einbezug sollte stets sorgfältig abgewogen 
und fachlich kompetent sowie altersgerecht gestaltet werden.
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«Es gilt, den Fokus konsequent auf die Kinder 
und die Zukunft zu richten. Die kindliche  
Perspektive ist systematisch einzubeziehen. 
Ein direkter Einbezug sollte stets sorgfältig  
abgewogen und fachlich kompetent sowie  
altersgerecht gestaltet werden.»

→
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6  Anordnung von Konfliktbearbeitungen
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Konfliktbearbeitungen werden in der Praxis angeordnet, wenn 
ein eskalierter Elternkonflikt in Folge einer Trennung oder Schei-
dung zu einer (potenziellen) Kindeswohlgefährdung führt, weil 
es den Eltern nicht gelingt, sich über kindbezogene Themen zu 
einigen und konstruktiv miteinander zu kommunizieren. 

Im Folgenden werden die Indikationen und Kontraindikationen 
angeordneter Konfliktbearbeitungen vorgestellt. Zudem wird auf 
die Chancen und Grenzen dieser Interventionsformen eingegan-
gen. 

6.1 Indikationen und Kontraindikationen angeordneter 
Konfliktbearbeitungen 
Bei der Anordnungspraxis bestehen Unterschiede: Einige Be-
hörden ordnen bei eskalierten Elternkonflikten nur sporadisch 
Konfliktbearbeitungen an, während andere Behörden Konzepte 
zur angeordneten Konfliktbearbeitung implementiert haben und 
bei eskalierten Elternkonflikten systematisch den Einsatz von an-
geordneten Beratungen bzw. angeordneten Mediationen prüfen. 

Die Praxis zeigt, dass Konfliktbearbeitungen teilweise auch dann 
angeordnet werden, wenn beide Elternteile der Intervention zu-
stimmen. Dies verdeutlicht, dass die Kategorien von Freiwilligkeit 
und Zwang im Kindesschutz nicht trennscharf sind: Selbst ein 
einvernehmlicher Einstieg bleibt damit an einen Zwangskontext 
gebunden.

In der Praxis stellt sich die Frage, in welchen Situationen die An-
ordnung einer Konfliktbearbeitung sinnvoll ist. Bei der Beurtei-
lung, ob eine angeordnete Beratung oder Mediation geeignet ist, 
sind insbesondere die folgenden Leitkriterien für die Indikati-
onsstellung massgebend (Dietrich et al., 2010; Hasler-Arana et 
al., 2025; Keil de Ballón, 2018; van Lawick & Visser, 2017):

	– Das Kindeswohl ist aufgrund elterlicher Konflikte gefährdet, 
insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umset-
zung des persönlichen Verkehrs;

	– mindestens ein Elternteil zeigt keine Bereitschaft, den Konflikt 
auf freiwilliger Basis mit fachlicher Unterstützung zu bearbei-
ten;

	– das Konfliktniveau ist hoch (auf Stufe 2–3 nach Alberstötter, 
2012); die Auseinandersetzungen weisen eine hohe Intensität 
auf, der Kommunikationsstil ist feindselig, Vereinbarungen 
werden nicht eingehalten, ein Kontaktabbruch ist erfolgt oder 
wird in Betracht gezogen, und die Bedürfnisse der Kinder gera-
ten aus dem Blickfeld;

	– eine minimale Bereitschaft für ein Erstgespräch ist erkennbar; 
vollständige Freiwilligkeit oder ausdrückliche Zustimmung der 
Eltern ist jedoch keine Voraussetzung.

Grundsätzlich empfiehlt sich bei Elternstreitigkeiten infolge einer 
Trennung oder einer Scheidung eine frühzeitige Anordnung von 
Konfliktbearbeitungen, damit eine weitere Konflikteskalation und 
Chronifizierung des Konflikts möglichst vermieden werden kann. 
Insbesondere bei Erstmeldungen bei Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden, bei denen Besuchs- und Obhutsfragen strittig 
sind, bietet eine angeordnete Konfliktbearbeitung die Chance, 
dass Eltern selbst Regelungen treffen können. Bei langjährigen El-
ternstreitigkeiten muss eingeschätzt werden, ob eine angeordnete 
Konfliktbearbeitung Aussicht auf Erfolg hat.

Es gibt Situationen, in denen eine angeordnete Konfliktbearbei-
tung nicht geeignet ist. Dabei kann zwischen absoluten und rela-
tiven Kontraindikationen unterschieden werden. Beim Vorliegen 
einer absoluten Kontraindikation sind andere Interventionen 
nötig. Zu den absoluten Kontraindikationen zählen 

	– eine massive oder akute Kindeswohlgefährdung,
	– eine eingeschränkte Erziehungs- oder Betreuungsfähigkeit der 
Eltern,

	– (akute) häusliche Gewalt.

Bei einer relativen Kontraindikation ist im Einzelfall eine sorgfäl-
tige Abwägung nötig, ob die Anordnung einer Konfliktbearbeitung 
sinnvoll ist. Zu den relativen Kontraindikationen zählen 

	– die fehlende Bereitschaft der Eltern,
	– psychische Erkrankungen eines Elternteils (z. B. Sucht, Trau-
matisierungen),

	– eine grosse geografische Distanz,
	– eine sehr starke Emotionalität, 
	– hohe psychosoziale Belastungen.

Unter den Fachpersonen besteht Uneinigkeit darüber, ob eine 
Anordnung nur dann erfolgen sollte, wenn bei beiden Elterntei-
len zumindest eine minimale Bereitschaft zur Mitarbeit erkenn-
bar ist, oder ob bei eskalierten Elternkonflikten grundsätzlich 
eine Konfliktbearbeitung als Intervention der Wahl angeordnet 
werden sollte – unabhängig vom Ausmass der elterlichen Koope-
rationsbereitschaft. Dabei besteht die Herausforderung, dass nur 
schwer vorhergesehen werden kann, ob sich Eltern mit gewissen 
Widerständen nach einer Anordnung tatsächlich auf den Prozess 
der Konfliktbearbeitung einlassen werden oder nicht.



136.2 Chancen und Grenzen angeordneter Konfliktbear
beitungen
Die Chance angeordneter Konfliktbearbeitungen besteht darin, 
dass Eltern sich in einem verbindlichen und strukturierten 
Setting begegnen, das einen geschützten Rahmen darstellt. Im 
Erfolgsfall führt eine angeordnete Konfliktbearbeitung dazu, 
dass die Eltern Verantwortung übernehmen, Vereinbarungen zu 
Kinderbelangen treffen, ihre Kommunikation und Kooperation 
verbessern und es zu einer Konfliktberuhigung mit Annäherung 
an eine «Normalität» als getrennte Eltern kommt. Möglich sind 
auch Lern- und Transferprozesse, so dass Eltern auch ausserhalb 
der angeordneten Konfliktbearbeitung wieder produktiv kom-
munizieren können. Im Erfolgsfall wird durch eine angeordnete 
Konfliktbearbeitung eine Kindeswohlgefährdung abgewendet, 
sodass keine Notwendigkeit für weitere behördliche Massnahmen 
besteht. 

Angeordnete Konfliktbearbeitungen führen nicht in allen Fällen 
zu positiven Veränderungen, möglich sind auch Stagnationen 
und Konfliktverhärtungen. Es ist im Voraus nicht mit Sicherheit 
absehbar, bei welchen Fällen eine Konfliktbearbeitung zu positi-
ven Veränderungen führt. Falls eine angeordnete Konfliktbearbei-
tung nicht erfolgreich verläuft, müssen alternative Massnahmen 
geprüft werden.

Die Eltern stehen der Anordnung häufig ambivalent gegenüber. 
Einerseits schafft sie Verbindlichkeit und eröffnet die Möglichkeit, 
mit professioneller Unterstützung eigenständig Regelungen zu 
Kinderbelangen zu entwickeln. Andererseits berichten Eltern, 
dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, die Konfliktbearbeitung 
trotz erheblicher emotionaler Belastungen oder einer Konfliktver-
schärfung fortzuführen oder einer Vereinbarung zuzustimmen, 
die nicht ihren Vorstellungen entspricht.

6.3 Empfehlungen zur Anordnung von Konfliktbear
beitungen
Eine Konfliktbearbeitung bei eskalierten Elternkonflikten an-
zuordnen, ist aus fachlicher Sicht sinnvoll, wenn die Eltern die 
potenzielle Kindeswohlgefährdung nicht von sich aus abwenden 
(z.B. durch die freiwillige Nutzung eines Angebots) und wenn 
keine absoluten Kontraindikationen wie eine akute Kindeswohl-
gefährdung, eine eingeschränkte Erziehungs- und Betreuungs-
fähigkeit der Eltern oder akute Gewalt bestehen. Grundsätzlich 
empfiehlt sich eine frühzeitige Anordnung – im Kontext von 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden möglichst zeitnah nach 
Eingang einer Gefährdungsmeldung. 

In Fällen mit relativen Kontraindikationen – etwa einer hohen 
Emotionalität, psychischen Erkrankungen, starken psychosozi-
alen Belastungen, einer fraglichen Bereitschaft zur Mitarbeit – 
sollte im Einzelfall geprüft werden, ob eine angeordnete Konflikt-
bearbeitung geeignet ist. 

Empfehlung zur Anordnung von Konfliktbearbeitungen
Angeordnete Konfliktbearbeitungen bieten die Chance, die 
elterliche Kooperation zu verbessern und eine (potenzielle) 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Daher sollte ihr Einsatz bei 
eskalierten Elternkonflikten systematisch geprüft werden. Eine 
Anordnung sollte möglichst frühzeitig erfolgen, sofern die Eltern 
die Gefährdung nicht selbst abwenden können und keine Kontra-
indikationen bestehen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, den 
Konflikt zu deeskalieren und die Eltern dabei zu unterstützen, 
gemeinsam tragfähige Vereinbarungen zu kinderrelevanten 
Themen zu entwickeln.

Um Scheinkooperationen im Rahmen angeordneter Konflikt-
bearbeitungen zu verhindern, sollten Eltern sowohl nach einer 
Informationssitzung als auch während des weiteren Verlaufs 
der Konfliktbearbeitung die Möglichkeit haben, die Intervention 
ohne Gesichtsverlust abzubrechen.
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7  Angebote und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren 
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Das Kapitel zeigt zunächst die Unterschiede bezüglich Verfügbar-
keit, Ausgestaltung und Finanzierung von Angeboten im Bereich 
von angeordneten Konfliktbearbeitungen auf. Anschliessend 
werden die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und Mediator*innen 
bzw. Berater*innen dargestellt. Abschliessend folgen Empfehlun-
gen zur Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit. Zudem werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, die Angebote weiterzuentwickeln. 

7.1 Angebote im Bereich von Elternkonflikten
In der Deutschschweiz gibt es erhebliche regionale Unterschiede 
bezüglich der Verfügbarkeit, Ausgestaltung und Finanzierung 
von Angeboten im Bereich angeordneter Konfliktbearbeitungen. 
Während in gewissen Regionen kaum Angebote vorhanden sind, 
sind diese in anderen Regionen hingegen mehr oder weniger gut 
ausgebaut. Auch in Regionen mit einer guten Infrastruktur gibt es 
Unterschiede bezüglich institutioneller Einbettung, Organisation 
und Spezialisierungsgrad. Diese Unterschiede können die Quali-
tät von Konfliktbearbeitungen beeinflussen.

Die im Rahmen der Studie geführten Interviews unterstreichen 
die Bedeutung freiwilliger Angebote für Eltern in Trennung. 
Mit einer Ausnahme hatten alle befragten Eltern bereits vor der 
Anordnung einer Konfliktbearbeitung freiwillige Angebote wie Fa-
milien- und Trennungsberatungen oder Mediationen in Anspruch 
genommen. Die Nutzung der freiwilligen Angebote wurde jedoch 
unter anderem aufgrund fehlender Verbindlichkeit abgebrochen. 
Mehrere Elternteile beabsichtigen, auch nach Abschluss der an-
geordneten Konfliktbearbeitung bei Bedarf weiterhin freiwillige 
Beratungs- oder Mediationsangebote zu nutzen.

Bei der Finanzierung von Angeboten und der Kostenbeteiligung 
von Eltern ergibt sich ein heterogenes Bild. In gewissen Regio-
nen ist die angeordnete Konfliktbearbeitung für Eltern kostenlos. 
In anderen Regionen müssen Eltern die Kosten grundsätzlich 
selbst tragen, wobei die Angebote teilweise subventioniert 
werden. Mehrere interviewte Eltern haben betont, dass sie es 
schätzen, dass sie die Kosten der Konfliktbearbeitung nicht selbst 
tragen müssen. 

Fachpersonen positionieren sich bei der Frage der Kostenüber-
nahme von Eltern unterschiedlich. Während einige darauf 
verweisen, dass die Kostenübernahme mit einer Zugangsbarriere 
verbunden ist, argumentieren andere, dass sich die mit der Kos-
tenübernahme verbundene Verantwortung positiv auf angeordne-
te Konfliktbearbeitungen auswirken kann.

7.2 Formen der Zusammenarbeit
In der Praxis lassen sich grob drei Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und 
den Anbietern im Bereich angeordneter Konfliktbearbeitungen 
unterscheiden:

	– institutionalisierte und formalisierte Kooperation 
Es gibt eine regelmässige Zusammenarbeit auf der Grundlage 
eines Konzepts mit definierten Abläufen, Rollen und Regelun-
gen zum Informationsaustausch. Gemeinsame Austauschge-
fässe (z. B. Fallbesprechungen und Schulungen) fördern ein 
gemeinsames Verständnis und erleichtern die fallbezogene 
Zusammenarbeit.

	– informelle Zusammenarbeit bei räumlicher Nähe 
Es besteht kein Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und Fachpersonen 
der Beratung bzw. Mediation regelt. Aufgrund der räumlichen 
Nähe der Verantwortlichen und persönlicher Kontakte findet 
bei Bedarf ein niederschwelliger informeller Austausch zwi-
schen den Akteuren statt.

 
	– Auftragsverhältnis ohne formalisierte Kooperation 
Bei dieser Variante treten Fachorganisationen oder selbständig 
Erwerbende als Anbieter angeordneter Konfliktbearbeitungen 
auf und übernehmen Mandate von Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden, ohne dass es eine konzeptionelle Grundlage 
oder fallübergreifende Absprachen für die Zusammenarbeit gibt. 

Unabhängig von der Form der Zusammenarbeit sind klare Ab-
sprachen zwischen den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
und den Fachpersonen der Beratung bzw. Mediation entschei-
dend für den Verlauf der Konfliktbearbeitung. Idealerweise findet 
vor der Anordnung ein Austausch zu folgenden Themen statt: 

	– Eignung des Falls für eine angeordnete Konfliktbearbeitung,
	– Zieldefinition und Themen, die zu bearbeiten sind,
	– Zeitrahmen,
	– Informationsaustausch und Berichterstattung zwischen Behör-
de und Berater*in bzw. Mediator*in,

	– Kapazitäten der Berater*innen bzw. Mediator*innen



157.3 Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren und für die Angebotsentwicklung
Bei angeordneten Konfliktbearbeitungen ist es förderlich, wenn 
Eltern durch die KESB auf die Intervention vorbereitet werden. 
Dies beinhaltet die Vermittlung von Informationen zum Set-
ting, zu Themen, die bearbeitet werden müssen, zu Zielen und 
Erwartungen an die Eltern sowie zu Rahmenbedingungen. Eltern 
sollen bereits im Vorfeld verstehen, dass die angeordnete Kon-
fliktbearbeitung der Übernahme elterlicher Verantwortung dient 
und Fachpersonen eine unterstützende, aber keine stellvertreten-
de Rolle einnehmen. 

Die Berichterstattung der Fachpersonen aus Beratung bzw. Medi-
ation an die KESB variiert stark – von detaillierten Sitzungspro-
tokollen bis zu knappen Rückmeldungen über die Zielerreichung 
und Anzahl Termine. Meist erfolgt die Berichterstattung ergebnis-
orientiert. Teilweise werden Empfehlungen zuhanden der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden formuliert, insbesondere wenn 
die Intervention scheitert; einige Fachpersonen lehnen dies 
jedoch aus Rollengründen ab.

Die Berichterstattung steht im Spannungsfeld zwischen dem 
Informationsbedürfnis der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde und dem Anspruch auf Vertraulichkeit. Ein geschützter 
Raum im Rahmen der angeordneten Konfliktbearbeitung ermög-
licht den Eltern Offenheit und emotionale Klärung. Gleichzeitig 
benötigt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ausrei-
chende Informationen für ihren Entscheid. Sinnvoll sind daher 
transparente, vorgängig definierte Regelungen zum Umfang und 
Zeitpunkt der Berichterstattung, die beide Anliegen berücksichti-
gen und den Eltern klar kommuniziert werden.

Empfehlung zur Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
Die Zusammenarbeit zwischen den KESB und den Fachpersonen 
der Mediation bzw. Beratung sollte klar und verbindlich gestaltet 
werden. Aufgrund der hohen Komplexität, die eskalierten 
Elternkonflikten eigen ist, empfiehlt sich eine institutionalisierte 
und formalisierte Kooperation zwischen Behörden und Fachper-
sonen. Dies bedingt eine regelmässige Zusammenarbeit auf der 
Grundlage eines Konzepts (u. a. Rollen, Zuständigkeiten, Abläu-
fe, Berichterstattung) und gemeinsame Austauschgefässe.

Beim Informationsaustausch und bei der Berichterstattung soll-
te falladäquat ein sorgfältiger Umgang mit dem Spannungsfeld 
zwischen dem Informationsbedarf der KESB und der Wah-
rung der Vertraulichkeit gewählt werden. Dass Informationen 
zwischen den offiziellen Behörden und den Fachpersonen der 
Mediation und Beratung ausgetauscht werden, sollte den Eltern 
transparent kommuniziert werden.

Empfehlung zur Weiterentwicklung der Angebote
Im Bereich angeordneter Konfliktbearbeitungen ist insgesamt 
ein Ausbau und eine Weiterentwicklung der Angebote erstre-
benswert. Fachstellen mit einer institutionellen Einbettung 
oder spezialisierte Dienste bieten gegenüber selbständigen 
Anbieter*innen Vorteile wie interne Fallbesprechungen, die 
Möglichkeit für Co-Beratungen sowie konzeptionelle Leitlinien. 
Diese strukturellen Ressourcen ermöglichen es, auch Fälle mit 
einer hohen Konfliktdynamik angemessen zu bearbeiten.

Vorgelagerte freiwillige Angebote sollten ausgebaut werden. 
Früh ansetzende Beratungs- und Mediationsangebote wirken 
präventiv und können verpflichtende Anordnungen reduzieren. 

Freiwillige Angebote und angeordnete Konfliktbearbeitungen 
sollten möglichst ohne finanzielle Hürden zugänglich sein. Eine 
frühzeitige Intervention führt im Erfolgsfall zu einer Konfliktde-
eskalation, womit auch Folgekosten für das Unterstützungssys-
tem reduziert werden. Denkbar ist eine einkommensabhängige 
Beteiligung der Eltern, eine begrenzte Anzahl vollständig finan-
zierter Termine oder die vollständige Übernahme der Kosten 
durch die öffentliche Hand.
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8  Fazit und Ausblick
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Die Zunahme von Trennungen und die damit verbundenen El-
ternkonflikte machen deutlich, dass angeordnete Konfliktbearbei-
tungen ein unverzichtbares Instrument darstellen. Der Leitfaden 
zeigt, dass eskalierte Elternkonflikte nicht nur eine Belastung 
für die betroffenen Kinder und Eltern darstellen, sondern auch 
Behörden, Gerichte und Fachpersonen stark beanspruchen. 
Fachpersonen benötigen eine klare Orientierung, methodische 
Sicherheit und strukturelle Unterstützung, um eskalierten Eltern-
konflikten professionell begegnen zu können.

Die Praxis zeigt grosse regionale Unterschiede im Hinblick auf 
die Ausgestaltung und Qualität der Angebote. Der Leitfaden hebt 
hervor, dass institutionalisierte Kooperationen, klare Auftragsklä-
rungen und eine strukturierte Prozessgestaltung über den Erfolg 
der Massnahme entscheiden. 

Die im Leitfaden erwähnte Bedeutung von Konzepten und 
strukturierten Abläufen unterstreicht, wie wichtig eine Profes-
sionalisierung ist. Massnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. 
Schulungen, Fallbesprechungen, Supervisionen) sind deshalb 
unabdingbar. 

Erfahrungen aus der Praxis, zum Beispiel von Pilotprojekten, 
wurden bisher zu wenig systematisch ausgewertet und geteilt. Ein 
kontinuierlicher fachlicher Austausch – etwa über regionale und 
nationale Netzwerke – und systematische Evaluationen könnten 
dazu beitragen, die Good Practice der Angebote besser sichtbar zu 
machen und weiterzuentwickeln. 

Wie in den Empfehlungen festgehalten wurde, ist ein Ausbau 
und eine Weiterentwicklung der Angebote im Bereich eskalierter 
Elternkonflikte wünschenswert. Weiter sollten Zugangshürden 
aufgrund der Kostenbeteiligung von Eltern abgebaut werden. 
Dafür sind das Agenda-Setting und anschliessende politische 
Aushandlungsprozesse notwendig, damit die notwendigen finan-
ziellen Mittel bereitgestellt werden. 

Zudem stellt sich die Frage, inwiefern Anpassungen der rechtli-
chen Grundlagen dazu beitragen können, die Kooperation zwi-
schen getrennten Eltern zu stärken und verbindlicher einzufor-
dern. Eine Möglichkeit bestünde darin, alternative Methoden der 
Konfliktbearbeitung wie angeordnete Beratungen und angeordne-
te Mediationen verbindlicher gesetzlich zu verankern.

Die Weiterentwicklung der rechtlichen, finanziellen und fach-
lichen Grundlagen für angeordnete Konfliktbearbeitungen 
ist unabdingbar, damit das Potenzial dieser Massnahmen bei 
eskalierten Trennungskonflikten zukünftig besser ausgeschöpft 
werden kann. So können Kinder in belasteten Trennungssituatio-
nen besser geschützt und Eltern wirksam unterstützt werden.
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«Wie in den Empfehlungen festgehalten wurde, 
ist ein Ausbau und eine Weiterentwicklung  
der Angebote im Bereich eskalierter Elternkon-
flikte wünschenswert.»
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Anhang: Gesetzliche Grundlagen  
im Fall angeordneter Konfliktbearbeitungen

Artikel aus dem Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 
vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2026)

Art. 307 Kindesschutz / geeignete Massnahmen
1 	Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht

von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so 
trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum 
Schutz des Kindes.

2 	Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern
verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst 
ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.

3	 Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind
ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung 
oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle 
bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.

Art. 308 Beistandschaft
1	 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutz-

behörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge  
um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.

2	 Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen,
namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der 
Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und 
anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Ver-
kehrs.

3 	Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.

Art. 314 Verfahren / im Allgemeinen
1	 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenen-
	 schutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2	 Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern
 	 zu einem Mediationsversuch auffordern.
3	 Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält

sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und 
allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.

Artikel aus der Zivilprozessordnung (ZPO) vom  
19. Dezember 2008 (Stand am 1. Januar 2025)

Art. 214 Mediation im Entscheidverfahren
1 	Das Gericht kann den Parteien jederzeit eine Mediation empfeh
	 len.
2	 Die Parteien können dem Gericht jederzeit gemeinsam eine
 	 Mediation beantragen.
3	 Das gerichtliche Verfahren bleibt bis zum Widerruf des Antrages

durch eine Partei oder bis zur Mitteilung der Beendigung der 
Mediation sistiert.

Art. 297 Anhörung der Eltern und Mediation
1	 Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so hört das Gericht 		
	 die Eltern persönlich an.
2	 Das Gericht kann die Eltern zu einem Mediationsversuch auf-		
	 fordern.
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